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Wichtige neue Entscheidung 

 
Ausländerrecht: „Verbrauch“ eines Ausweisungsinteresses III 
 
§ 5 Abs. 1 Nr. 2, § 53 Abs. 1 AufenthG 
 
Zurechenbarer Vertrauenstatbestand 
Schützenswertes Vertrauen des Ausländers 
„Umfänglicher Verbrauch“ eines Ausweisungsinteresses (hier verneint) 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 21.01.2026, Az. 10 ZB 25.1873 
 
 
 
Orientierungssatz der LAB: 

Ein Ausländer kann nicht darauf vertrauen, dass ein Verzicht der Ausländerbehörde 

auf den Erlass einer Ausweisung stets bedeutet, dass zugleich die Erteilung bzw. 

Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis nicht wegen eines Ausweisungsinteresses 

abgelehnt wird (vgl. Rn. 8). 

 

Hinweise: 

I. 

Der sog. „V e r b r a u c h“ von Ausweisungsinteressen ist in der ausländerrechtlichen 

Praxis ein immer wieder vorgetragenes Argument, mit dem der betroffene Ausländer 

gegen die Ablehnung eines Antrags auf Erteilung eines Aufenthaltstitels oder gegen 

die Verfügung einer Ausweisung vorgeht. 
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Zu den Grundlagen dieses Vertrauensschutzarguments verweisen wir auf unsere 

Hinweise zu dem von uns ebenfalls als „Wichtige neue Entscheidung“ veröffentlich-

ten Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH) vom 14.03.2019, 

Az. 10 ZB 18.2388, juris (vgl. ferner den auch als „Wichtige neue Entscheidung“ ver-

öffentlichten Beschluss des BayVGH vom 26.02.2024, Az. 10 ZB 23.2346, juris). 

 

II. 

Im vorliegenden Beschluss fasst der BayVGH (Rn. 6) die Voraussetzungen noch ein-

mal kurz und prägnant zusammen: Der Verbrauch eines Ausweisungsinteresses 

setzt voraus, dass die Ausländerbehörde einen ihr zurechenbaren Vertrauenstatbe-

stand geschaffen hat, aufgrund dessen der Ausländer annehmen kann, ihm werde 

ein bestimmtes Verhalten im Rahmen einer Ausweisung oder einer sonstigen aufent-

haltsbeendenden Maßnahme nicht entgegengehalten, und ein hierauf gegründetes 

Vertrauen auch schützenswert ist. 

 

Im konkreten Fall argumentierte die Klägerseite in der Sache, dass die Nichtverlän-

gerung der Aufenthaltserlaubnis als aufenthaltsbeendende Maßnahme einzuordnen 

sei und unabhängig von den Umständen des Einzelfalls der Sachverhalt, der einen 

„Verbrauch“ hinsichtlich einer Ausweisung begründet – was vorliegend das Verwal-

tungsgericht nicht hat entscheiden müssen, weil die Behörde den Bescheid in Nr. 1 

(Ausweisung) und Nr. 2 (Einreise- und Aufenthaltsverbot) in der mündlichen Ver-

handlung aufgehoben hat – sich gleichermaßen auf § 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG aus-

wirken müsse. 

 

Dem ist der BayVGH entgegengetreten. Der betreffende Ausländer könne nicht da-

rauf vertrauen, dass ein Verzicht der Ausländerbehörde auf den Erlass einer Auswei-

sung stets bedeutet, dass zugleich die Erteilung bzw. Verlängerung einer Aufent-

haltserlaubnis nicht wegen eines Ausweisungsinteresses abgelehnt wird. Dies er-

gebe sich bereits aus den grundlegend unterschiedlichen Rechtswirkungen und  

Voraussetzungen dieser behördlichen Entscheidungen (siehe Rn. 8). 

 

Hierzu führt der BayVGH (Rn. 9 ff.) im Einzelnen Folgendes aus: 
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1. Ein Ausweisungsinteresse ist zwar Voraussetzung einer Ausweisung (§ 53 Abs. 1 

AufenthG) und kann zugleich die Nichtverlängerung einer Aufenthaltserlaubnis 

rechtfertigen (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG). Die Ausweisung und die Ablehnung  

unterscheiden sich jedoch zum einen grundlegend hinsichtlich ihrer Rechtswir-

kungen. Die Ausweisung beseitigt einen vorhandenen Aufenthaltstitel (§ 51 

Abs. 1 Nr. 5 AufenthG), nimmt dem Adressaten das Recht zum Aufenthalt im 

Bundesgebiet sowie zur Wiedereinreise und löst eine Titelerteilungssperre selbst 

im Falle eines Anspruchs auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus (§ 11 

Abs. 1 Satz 3 AufenthG). Die Nichtverlängerung einer Aufenthaltserlaubnis ist da-

gegen keine aufenthaltsbeendende Maßnahme, weil die Rechtmäßigkeit des Auf-

enthalts bereits wegen des Ablaufs der Geltungsdauer des bisherigen Titels en-

det (§ 51 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG), mag nach Maßgabe des § 81 Abs. 4 AufenthG 

der Titel auch vorübergehend als fortbestehend gelten. Anders als der Kläger 

meint ist es dieser Ablauf der Geltungsdauer, der ggf. die Ausreisepflicht begrün-

det (§ 50 Abs. 1 AufenthG) und unter weiteren Voraussetzungen den Erlass einer 

Abschiebungsandrohung rechtfertigen kann (§ 58 und § 59 AufenthG), nicht aber 

die Ablehnung der Verlängerung als solche. Ein Einreise- und Aufenthaltsverbot 

ist mit der Nichtverlängerung ebenfalls nicht verbunden. 

 

2. Zum anderen kommt es für das Vorliegen eines Ausweisungsinteresses nach § 5 

Abs. 1 Nr. 2 AufenthG nicht darauf an, ob der Ausländer tatsächlich ausgewiesen 

werden könnte. Es reicht vielmehr aus, dass ein Ausweisungsinteresse gleichsam 

abstrakt – d.h. nach seinen tatbestandlichen Voraussetzungen – vorliegt, wie es 

insbesondere im Katalog des § 54 AufenthG normiert ist. Eine Abwägung mit den 

privaten Bleibeinteressen erfolgt – sofern sie nicht durch § 10 Abs. 3 AufenthG 

ausgeschlossen ist – erst im Rahmen der Frage, ob eine Abweichung vom Regel-

fall im Sinne des § 5 Abs. 1 AufenthG vorliegt (vgl. BayVGH, Beschluss vom 

26.02.2024, Az. 10 ZB 23.2346, juris Rn. 19). 

 

3. Vor diesem Hintergrund ist es richtig, wenn das Verwaltungsgericht auf die Um-

stände des konkreten Falles abstellt, um festzustellen, ob und gegebenenfalls in 

welchem Umfang ein ausländerbehördliches Verhalten einen Vertrauenstatbe-

stand geschaffen hat. Vorliegend kommt es deshalb auf die konkrete Formulie-

rung der ausländerrechtlichen Verwarnung und deren Umstände im Einzelfall an. 
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Das Verwaltungsgericht geht davon aus, dass die Verwarnung durch den Beklag-

ten kein Vertrauen des Klägers darauf begründet, dass ihm seine Straftat in gar 

keinem ausländerrechtlichen Zusammenhang vorgehalten werden wird. Es stützt 

sich dabei auf den Wortlaut der Verwarnung und den Umstand, dass im Zeitpunkt 

ihres Erlasses der Verlängerungsantrag bereits anhängig war. Der Wortlaut der 

Verwarnung nehme allein auf die Möglichkeit einer Ausweisung sowie eines damit 

zusammenhängenden Einreise- und Aufenthaltsverbots, nicht jedoch auf eine 

Verlängerung des bisher bestehenden Aufenthaltstitels Bezug. Weitergehende 

Aussagen, die als Zusicherung einer Verlängerung der beantragten Aufenthalts-

erlaubnis verstanden werden könnten, enthalte das Schreiben nicht. 

 

III. 

Vgl. auch bereits BayVGH, Beschluss vom 29.01.2024, Az. 10 CS 23.2213, Rn. 7 

(nicht veröffentlicht), wo das Gericht bei einer Verwarnung der Ausländerbehörde, die 

ausdrücklich nur von einem Absehen einer Ausweisung und nicht von einem Verzicht 

auf die Verwendung des Ausweisungsinteresses spricht, keinen „Verbrauch“ des 

Ausweisungsinteresses im Rahmen der Entscheidung über die Verlängerung einer 

Aufenthaltserlaubnis annimmt. 

 

 

 

Dr. Riedl 
Oberlandesanwalt 
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